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DER FOURIER f Gersau, Juli 1966

Erscheint monatlich
28. Jahrgang Nr. 7

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen
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f
VON MONAT ZU MONAT

Ordnungsdienst und eidgenössische Intervention
Die schweizerische Bundesverfassung (Artikel 2) und die Militärgesetzgebung (Ar-
tikel 195 der Militärorganisation) übertragen der Armee eine doppelte Aufgabe: auf
der einen Seite steht ihr £'msufz gegen Ä«ssen, das heisst ihre Verwendung gegen einen

(oder mehrere) Drittstaaten, die mit bewaffneter Macht unsern Frieden stören und

unsere Freiheit und Unabhängigkeit bedrohen könnten. Dieser eigentliche Fall der

Verteidigung unseres Landes nach aussen ist zweifellos die weitaus wichtigste Bestim-

niung unserer Armee. Daneben besteht aber noch eine zweite Möglichkeit der Inan-
spruchnahme des bewaffneten Instruments unserer Armee: ihr ZwVwatz im Ltwtfe.siwwe'r»,

zur Erhaltung von Ruhe und Ordnung im Land. Dieser zweite Fall der Verwendung
der Armee tritt, namentlich in Zeiten innerer Stabilität, neben der bedeutenderen und
wesentlich eindrücklicheren Flauptaufgabe des Heeres, der Abwehr eines fremden

Angreifers, etwas in den Hintergrund. Dennoch sind Notzeiten des Staates denkbar,
in denen der Erhaltung von Ruhe und Ordnung im Innern des Landes für den Staat
ebenso bedeutungsvoll werden können wie die Verteidigung gegen aussen — die eigent-
liehe Landesverteidigung.

Im Blick auf die Erfüllung dieser beiden Aufgaben sieht die Militärorganisation
(Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 196) folgende Dienstleistungen des schweize-
tischen Wehrmannes vor:

Den /«sfr«^t/owscf;cwsf (Friedensdienst), in welchem der Soldat

geschult und auf seine Aufgaben vorbereitet wird.
Den a&Zwe« D/ewsf, in welchem der Soldat zur Erfüllung seiner

verfassungsmässigen Aufgaben herangezogen wird.

Der aktive Dienst umfasst:

a) den Dienst im Zustand der

b) den ÄV/egsrf/ewsf,

c) den Ort/nt<«gst//e«st.

Während der Neutralitätsdienst und der Kriegsdienst grundsätzlich der Verteidigung
des Landes gegen aussen zu dienen haben, ist der Ordnungsdienst zur Erfüllung der

zweiten Aufgabe der Armee bestimmt: der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung
im Landesinnern. Seit der Gründung des Bundesstaates zeigt unsere Geschichte ver-
schiedene eindrückliche Beispiele des Einsatzes der Armee im Landesinnern. Diese

besondere Verwendung unserer Armee soll im folgenden etwas näher betrachtet werden.
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